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Herrn Dieckmann
Herrn van Wiillen
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Finanzierung gesichert
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durch

[ ] Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt
[] sonstiges (siehe Begriindung)




Vorlage Nr. 096/25

Beschlussvorschlag:

. Abwagungsbeschluss

Der Ausschuss fur Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine beschliet
die Abwagung aus den Beteiligungen der Offentlichkeit sowie der Behdrden und sonstigen
Trager offentlicher Belange entsprechend den beigefiigten Abwadgungsvorschldagen (siehe
Anlage 1).

II. Offenlequngsbeschluss

Der Ausschuss fir Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine beschliel3t,

dass gemal § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 355,
Kennwort: "Merschkensheideweg / Elter StralRe", der Stadt Rheine nebst beigefligter Begriin-
dung und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 6ffent-
lich auszulegen ist.

Wahrend der Auslegungsfrist konnen Stellungnahmen abgegeben werden, wobei nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung liber den Bauleitplan unbe-
rticksichtigt bleiben kdnnen.

Der raumliche Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt:

im Norden:  durch die nordliche Grenze des Flurstiicks 451 (Kreuzungsbereich Elter Stralle
mit dem Merschkensheideweg),

im Osten: durch die Elter Stral3e bis zum Kreuzungsbereich mit der Querstralle,

im Stden: durch die nordlichen Grundstlicksgrenzen der nordlichen Bebauung der Quer-
stralRe, Hausnummern 8a bis 18 sowie des Merschkensheidewegs Hausnum-
mer 21,

im Westen:  durch die Ostseite des Flurstiicks 372 auf ca. 120 m Lange, danach durch die
siidostliche StralRenparzelle des Merschkensheidewegs bis zur Kreuzung mit
der Elter Stralie.

Begriindung:

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 355, Kennwort: ,Merschkensheideweg / Elter
StralRe” soll der bestehende Siedlungscharakter des Stadtteils Gellendorf weiterentwickelt
und ein hinreichendes Wohnraumangebot ermdglicht werden. Aufgrund konkreter Bau- und
Vermarktungsabsichten des aktuellen Grundstiickseigentiimers sollen die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen fiir die Ansiedlung weiterer Wohngebaude — sowohl Ein- und Zweifa-
milienhduser als auch Mehrfamilienhduser — geschaffen werden.

Der Flachennutzungsplan der Stadt Rheine stellt die Entwicklungsflache als Wohnbauland
dar, sodass keine Anderung des Flachennutzungsplanes erforderlich ist. Entsprechend wer-
den die siedlungsentwicklungspolitischen Ziele der Stadt Rheine durch Aufstellung des Be-
bauungsplanes verfolgt. Der Bebauungsplan soll im Regel- bzw. Normalverfahren mit zweifa-
cher Beteiligung der Offentlichkeit und Trager 6ffentlicher Belange aufgestellt werden.



Die Planbetreuung erfolgt von einem vom Planbegiinstigtem (Grundstiickseigentiimer) be-
auftragten, externen Projektsteuerer, der sowohl die Planbearbeitung als auch die Erstellung
von Fachgutachten an externe Fachbiiros vergeben hat. Der Planbegiinstigte hat schriftlich
bestatigt, die Inhalte des Wohnbaulandkonzeptes der Stadt Rheine und des Wohnraumver-
sorgungskonzeptes der Stadt Rheine in seiner Planung umzusetzen. Entsprechende Vertrage
(Stadtebaulicher Vertrag, ErschlieBungsvertrag, Durchfiihrungsvertrag) wurden zwischen
Planbeglinstigtem und Stadt Rheine geschlossen. Darliber hinaus erhebt die Stadt Rheine die
verwaltungsinternen Planungskosten vom Planbeglinstigten entsprechend der beschlosse-
nen Richtlinien.

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB, zur 6ffentlichen Unter-
richtung Uber die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die voraussichtlichen Auswirkungen
der Planung, hat vom 13.03.2024 bis einschliel3lich 14.04.2024 stattgefunden. Es wurde Ge-
legenheit zur AuRerung und Erérterung gegeben.

Die friihzeitige Beteiligung der beriihrten Behérden und sonstigen Trager o6ffentlicher Belange
gemal § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte (iiber einen Monat) ebenfalls vom 13.04.2024 bis zum
14.04.2024. Mit der Unterrichtung entsprechend § 3 Abs. 1 BauGB wurden diese zur AuRe-
rung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpri-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert.

Uber die wahrend dieser Zeit vorgebrachten, abwagungsrelevanten Stellungnahmen ist zu
beraten. Die 6ffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander ge-
recht abzuwagen, um danach den Offenlegungsbeschluss zu fassen.

Alle wichtigen planungsrelevanten Daten und MalRnahmen sind der Begriindung zu dem Be-
bauungsplan (Anlage 3) und den textlichen Festsetzungen (Anlage 2) zu entnehmen, die die-
ser Vorlage beigefiigt sind.

Ein Auszug bzw. Ausschnitte aus dem Entwurf des Bebauungsplanes liegen ebenfalls bei
(Anlage 2).

Auswirkungen auf den kommunalen Klimaschutz:

Durch die Realisierung der Planung wird sich der AusstoR klimaschadlicher Gase, insbeson-
dere von CO,, geringfiigig erhéhen durch

e die Erhdhung des Verkehrsaufkommens im Gebiet (aufgrund von Neubauten) und

e die Herstellung und den Transport von Baustoffen.

Ein weiterer klimabeeinflussender Faktor ist die Versiegelung. Eine Versiegelung im Plange-
biet ,Merschkensheideweg / Elter StralRe” fiihrt zu

einer reduzierten Grundwasserneubildung,

einer Inanspruchnahme bisheriger Wiesenflachen,

einer Verringerung der Riickhaltung von Niederschlagswasser und

den Verlust klimaausgleichender Vegetationsflachen.

Durch die zukinftig geplante Festsetzung einer verbindlichen GRZ wird die Versiegelung und
Bebauung der Grundstiicke nachhaltig und in Abwagung mit der Schaffung von Wohnraum
im stadtischen Zusammenhang in einem vertraglichen Mal} geregelt.
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Zugutehalten kann man der Entwicklung, dass fiir das gesamte Plangebiet bestehende Ge-
holzstrukturen per Bebauungsplan gesichert und somit langfristig geschiitzt werden. Dies
sorgt fiir eine weiterhin hohe 6kologische Wertigkeit des Flurstiicks und einem etablierten
Lebensraum fiir Flora und Fauna.

Vor diesem Hintergrund werden die stadtentwicklungspolitischen Ziele der Stadt Rheine, die
eine angemessene Wohnraumversorgung der Stadtteile auf daftlir vorgesehenen Flachen
beinhaltet, fachgerecht verfolgt und systematisch umgesetzt.

Anlagen:

Anlage 01: Abwagungsvorschlage

Anlage 02: Bebauungsplanentwurf inkl. Textliche Festsetzungen und Zeichenerklarung
Anlage 03: Begriindung

Anlage 04: Schalltechnischer Bericht

Anlage 05: Artenschutzpriifung | (ASP 1)
Anlage 06: Artenschutzpriifung Il (ASP II)
Anlage 07: Ergdnzende Stellungnahme ASP I
Anlage 08: FFH-Vorprifung

Anlage 09: Kompensationsplanung

Anlage 10: Geruchsgutachten

Anlage 11: Geotechnische Untersuchung
Anlage 12: Starkregengefahrenhinweiskarte



ANLAGE 1 zur Vorlage Nr. 096/25

Bebauungsplan Nr. 355,
Kennwort: "Merschkensheideweg / Elter Stralle", der Stadt Rheine

.. Abwagungsbeschluss

1. Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB

1.1 Anlieger der Querstralle, 48432 Rheine;
Schreiben vom 14.04.2024

Inhalt:
»~Sehr geehrte Damen und Herren,

fch bin Eigentimerin des Wohngrundstiicks XXX, das ich zusammen mit meiner Familie bewohne.
Durch den Bebauungsplan Nr. 355 bin ich daher unmittelbar in meinen Rechten betroffen. Gegen die
vorgesehene Verkehrserschliessung erhebe ich ausdriicklich Einwendungen, soweit diese (ber die
Querstral3e projektiert ist.

Vorab sei darauf hingewiesen, dass bisher in der Nachbarschaft kommuniziert wurde, dass die Zufahrt
des neuen Baugebietes (iber Merschkensheideweg/Elter Str. erfolgen sollte. Nun stellt sich zu meiner
und zur Uberraschung von mir kontaktierter Anlieger heraus, dass die Verkehrsleitung zukiinftig iiber
die QuerstralSe vorgesehen ist. Dabei wird zur Begriindung ausgefiihrt, dass mit keinem hoheren Ver-
kehrsaufkommen in der Querstral8e zu rechnen ist.

Geht man davon aus, dass 3 Mehrfamilienhauser mit 6 Parteien und 10 Einfamilienhduser entstehen,
erhoht sich das Verkaufsauftkommen drastisch. Ich zédhle bisher ca. 25 bestehende Einfamilienhéduser,
so dass diese Pramisse bereits mathematisch eindeutig falsch ist.

Wir sprechen hier von ca. 50 zusatzlichen Fahrzeugen der Anwohner, plus Lieferdienste, Handwerker,
Besucher, die dann zukiinftig die Querstr. mehrmals am Tag passieren werden. Die Annahme zum zu-
kiinftigen Verkehrsaufkommen ist nicht nachvollziehbar und fir mich nur durch unzureichende Orts-
kenntnis erklérbar.

Bei der Querstralle handelt es sich um eine reine, derzeit nicht voll ausgebaute Anliegerstral3e als Zu-
wegung zu den Hausern Quer- und Hofstral8e. Ein Durchgangsverkehr findet nicht statt. Die Quer-
stral3e dhnelt einem Wirtschaftsweg mit einer in der Mitte asphaltierten Fahrbahndecke und auf bei-
den Seiten unbefestigten Randstreifen, die aus Gras/Sand bestehen und von den Anwohner / Besu-
chern als Parkplatze genutzt werden. Es handelt sich um eine StralBe mit dorflichem Charakter ohne
Kennzeichnung von Fahrbahn, Gehwegen oder dhnlichen Regelungen. Die asphaltierte Flache hat eine
Breite von ca. 3,70 Metern, so dass sich nicht einmal zwei PKW mit einer Breite von ca. 2 Metern auf
der Fahrbahn ohne Ausweichmandver begegnen kénnen.

Wie soll der Begegnungsverkehr zweier LKW mit einer Breite von bis zu jeweils 2,55 Metern verkehrssi-
cher ablaufen?

Wie sollen dltere Menschen und insbesondere kleine Kinder ohne Gehwege oder Spielflachen ge-
schiitzt werden?

Diese Probleme wiirden sich noch wesentlich wahrend der Bauphase verschdrfen. Hier rechne ich mit
einem Zeitraum von mindestens 5 Jahren. Wahrend dieser Zeit ist mit Nutzung durch schweres Gerat
wie LKW"s, Betonmischer, Walzen, Bagger, Baukréne etc. zu rechnen.

Wer schiitzt wahrend dieser Zeit unsere Kinder, auch meine im Alter von 2 und 4 Jahren?



In welchem Zustand befindet sich spéter die Querstralle, und zwar sowoh/ die asphaltierte Flache wie
auch die Randstreifen?
Was geschieht bei auf den Randstreifen parkenden Autos?

Grundsdétzlich stellt sich fir uns die Frage, warum die Verkehrsfiihrung nicht unmittelbar vom neuen
Wohngebiet auf dje Elter Str. erfolgt. Ich verweise auf das Baugebiet Sandmann ca. 500 Meter weiter
ortsauswaérts auf der linken Stralenseite. Hier besteht vom Baugebiet aus ein direkter Zugang zur
Landstral8e. Von dieser Zuwegung aus wird das Baugebiet ringformig erschlossen. Auf diese Weise
koénnte auch das Baugebiet Blilter unproblematisch erschlossen und eine unzumutbare Belastung der
Anlieger der QuerstralSe vermieden werden. Ein eventueller Minderwert der bebaubaren Flachen dlirfte
der Investor zu verkraften haben.

SchiielSlich sei noch auf die Hochwasserlage hingewiesen. Der letzte Winter hat uns gezeigt, dass wir
durchaus ein Problem mit steigendem Grundwasser in der Querstr. / Hofstr. haben. Das Wasser hatte
die Emswiesen vollig lberflutet und stand unmittelbar vor dem Merschkensheideweg. Die direkten An-
wohner hatten bereits kiinstliche Schutzwiélle errichtet. Es sind viele Keller vollgelaufen und noch
heute driickt das steigende Grundwasser durch Hauserwénde.

Gerne stelle ich Ihnen auch auf Wunsch weiteres Bildmaterial zur Verfiigung oder biete eine Ortsbe-
sichtigung an.
Bitte informieren Sie sich tber den laufenden Prozess und die weitere Entwicklung.

Mit freundlichen Grii8en”

Abwé&gungsvorschlag:

Verkehrliche ErschlieSung

Um die verkehrliche ,HaupterschlieBung“ des Plangebiets von der ,Elter StralRe” ausschliel3-
lich tiber ,Merschkensheideweg” zu fiihren, wére ein qualifizierter Ausbau eines eigenstandi-
gen Kreuzungspunktes erforderlich. Der ,Merschkensheideweg" ist bislang als Wirtschafts-
weg gewidmet und weist fiir einen Begegnungsverkehr nicht geniigend Breite auf. Auch die-
ser Bereich miisste ausgeweitet uns ausgebaut werden. Da die Hochstgeschwindigkeit auf
der ,Elter Stralle” nach Aussagen des zustandigen Stralenbaulasttragers StraRlen NRW wei-
terhin auf 70 km /h reguliert ist, sind fiir einen Ausbau des Kreuzungspunktes entsprechend
groBe Sichtdreiecke bzw. Blickbeziehungen erforderlich. Um die hierfiir erforderlichen Fla-
chen fiir ein ausreichend dimensioniertes Sichtdreieck bzw. die Einsehbarkeit in die jeweilige
Stralle zur Verfligung zu stellen, ist die Entfernung umliegender Gehdlzstrukturen erforder-
lich, die entsprechend zu kompensieren waren.

Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht einer vorhandenen ErschlieBungsalternative iber
die ,QuerstralRe” wird von einer ,HaupterschlieRung” des Plangebietes vom Kreuzungspunkt
,Elter StralRe” / ,Merschkensheideweg” abgesehen.

Im Ergebnis soll die verkehrliche ErschlieRBung und Hauptanbindung des Plangebietes an die
,Elter StralRe” Giber die ,QuerstralRe” erfolgen. Hierdurch konnen vorhandene Griinstrukturen
im Bereich der ,Elter StralRe” / ,Merschkensheideweg"” erhalten bleiben und bestehende Ver-
kehrsanlagen (,Querstrale”) effizient genutzt werden. Die Blickbeziehungen werden im Be-
reich ,Querstralle” / ,Elter StraBe” aus verkehrlicher Sicht fiir eine weitere Aufnahme von Ver-
kehrs als geeignet(er) eingestuft. Aufgrund der besseren Blickbeziehungen wird in Sachen
Verkehrssicherheit der Kreuzungsbereich ,Querstralle” / ,Elter StraRe” aus verkehrlicher Sicht
hoher eingestuft.

Die ,QuerstralBe” ist derzeit als BaustralRe zu klassifizieren, die nicht endausgebaut ist. Ein
Ausbau der ,Querstralle” ist bislang nicht auf der Prioritatenliste der Stadt Rheine vorhanden,
maoglicherweise kann sich der Status in Folge der Bautatigkeiten im Plangebiet aber andern.
Um die ,QuerstralBe” wahrend der Bautatigkeiten so gering wie moglich zu belasten, wird ein
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sEinbahnstralRenverkehr” angestrebt, der eine Zuwegung des Quartiers fiir Baufahrzeuge tber
die ,Elter StraRe” und den ,Merschkensheideweg"” ins Quartier vorsieht und nur ein Ausfahren
Uber die ,Querstralle” gedenkt. Sobald die Bautatigkeiten nachlassen, soll die verkehrliche
HaupterschlieBung ins Quartier ausschlieBlich tiber die ,Elter StralRe” — ,Querstral3e” -
sMerschkensheideweg"“ erfolgen.

Die Begriindung zum Bebauungsplan gibt eine detaillierte Beschreibung und den Abwagungs-
prozess der maglichen verkehrlichen ErschlieBungsvarianten wieder.

Durch die geplante Entwicklung des Wohngebiets wird sich die Verkehrsbelastung in der Um-
gebung, insbesondere der ,Querstralle”, zwar geringfiigig erhohen, jedoch wird diese Belas-
tung aus verkehrsplanerischer und stadtebaulicher Sicht als nicht gravierend oder fiir die di-
rekte Umgebung als schadlich eingestuft.

Hochwasserschutz

Das Plangebiet befindet sich teilweise innerhalb eines vorlaufig gesicherten Uberschwem-
mungsgebietes. Dieses ist in der Planzeichnung gekennzeichnet. Der Bebauungsplan sieht in
diesem Bereich jedoch keine Baufenster vor, sodass keine erheblichen Auswirkungen fiir das
Plangebiet oder dessen Umgebung zu erwarten sind. Die Ausfiihrungen zu bestehenden Kon-
flikten auBerhalb des Plangeltungsbereiches aufgrund von Hochwasser betreffen nicht den
vorliegenden Bebauungsplan. Ausgehend von der Stellungnahme der Technischen Betriebe
Rheine wird in der Begriindung jedoch ein Hinweis auf die teilweise sehr hohen Grundwasser-
stéande innerhalb des Baugebietes erganzt.

Eine Anderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich.



2. Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB

2.1 Ericsson Services GmbH;
Stellungnahme vom 08.04.2024

Inhalt:
»Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fiir Ihre Anfrage.

Die Firma Ericsson wurde von der Deutschen Telekom Technik GmbH beauftragt, in ihrem Namen, An-
fragen zum Thema Trassenschutz zu bearbeiten.

Bei den von lhnen ausgewiesenen Bedarfsfldchen hat die Firma Ericsson beziiglich ihres Richtfunks
keine Einwédnde oder spezielle Planungsvorgaben.

Diese Stellungnahme gilt fiir Richtfunkverbindungen des Ericsson Netzes und fir Richtfunkverbindun-
gen des Netzes der Deutschen Telekom.

Bitte richten Sie Nachfragen ausschlielSlich per Email an die: bauleitplanung@ericsson.com

Mit freundlichen GriiSen”

Abwdagungsvorschlag:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Firma Ericsson beziiglich ihres Richtfunks keine
Einwande oder speziellen Planungsvorgaben hat.

2.2 Feuer- und Rettungswache Stadt Rheine
Stellungnahme vom 12.04.2024:

Inhalt:
~Sehr geehrte Damen und Herren,

entsprechend § 3 (2) BHKG NRW haben die Gemeinden eine ausreichende Loschwasserversorgung
fir das zu beurteilende Wohngebiet sicherzustellen. Entsprechend der Technischen Regel W405 der
DVGW sind fiir reine Wohngebiete mit 3 Vollgeschosse und mittlerer Gefahr der Brandausbreitung eine
Léschwassermenge von mind. 96 m*/h liber einen Zeitraum von 2 Stunden in einer Entfernung von
300 m nachzuweisen.

MFG*

Abwagungsvorschlag:

Im Umkreis von 300 m zum Plangebiet befinden sich mehrere Hydranten. Nach Auskunft der
Stadtwerke Rheine wird innerhalb des Plangebietes liber den ,Merschkensheideweg” ein An-
schluss an die bestehende Trinkwasserleitung in der ,Elter StralRe” geschaffen. Die Leitungs-
trasse soll innerhalb der 6ffentlichen Verkehrsflache bzw. innerhalb des ,Ful3- und Radwe-
ges"” verlaufen. Uber den Anschluss an die ,Elter StralRe” kann eine Léschwassermenge von
96 m3/h fiir einen Zeitraum von 2 h zur Verfligung gestellt werden.




2.3 Amt fiir Planung, Naturschutz und Mobilitat, Kreis Steinfurt
Stellungnahme vom 11.04.2024

Inhalt:
,Guten Tag Frau XXX,

zur o.g. Planung werden folgende Anregungen und Hinweise vorgetragen:

Natur- und Artenschutz

Fiir die Beurteilung des Ausgleichs bzw. des Ersatzes der in der Begriindung festgestellien Beeintrach-
tigung von Natur und Landschaft ist es erforderlich, im nachgelagerten Verfahrensschritt nach § 4
Abs. 2 BauGB darzustellen, wie und wo die im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleich-Bilanzierung ermittel-
ten Kompensationsdefizite abgearbeitet werden sollen (Konkretisierung der Ausgleichs- und Ersatz-
malSnahmen und Plandarstellung).

Die Bewertung des in der Begriindung ermittelten Eingriffsflachenwertes der Heckenstruktur mit dem
Wertfaktor 4 ist zu niedrig angesetzt. In Ubereinstimmung mit der Numerischen Bewertung fiir Bio-
toptypen in der Bauleitplanung ist aufgrund der Ausprégung vor Ort eine Wertigkeit von 7 Wertpunkten
anzusetzen. Die Eingriffs-/ Ausgleichbilanzierung ist dahingehend zu lberarbeiten.

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der geplanten Inanspruchnahme von Grinland und von Ge-
holzstrukturen insbesondere fir diese Biotoptypen funktionale Ausgleichsmalinahmen vorzusehen
sind.

Wie in der Begriindung dargestellt, unterliegen Hecken ab 100 m Lange dem gesetzlichen Schutz des
§ 39 LNatSchG NRW. Daher ist fiir die teilweise Inanspruchnahme der Hecke im Plangebiet eine Be-
freiung gem. § 67 BNatSchG erforderlich ist. Ein Antrag auf Befreiung kann bei der unteren Natur-
schutzbehdrde gestellt werden. Das Vorliegen der Voraussetzungen fir die Erteilung einer Befreiung
gem. § 67 BNatSchG ist darzulegen.

Zum Schutz der Heckenstruktur sind die Verkehrsfldchen aulSerhalb des Kronentrauf- und Wurzelberei-
ches anzulegen. Hierzu wird angeregt, den Bereich des Wendehammers an die Baugrenzen anzupas-
sen.

Artenschutzrechtliche Belange

Die Artenschutzpriifung Stufe | und Il des Biiro BioConsult OS ist unvollstandig. Im Vorfeld hat grund-
satzlich neben der Messtischblattabfrage auch eine Datenabfrage bei der unteren Naturschutzbe-
horde, Biologischen Station und dem ehrenamtlichen Naturschutz zu erfolgen.

Zur Abgrenzung des Untersuchungsraumes finden sich zudem widerspriichliche Angaben in den Un-
terlagen. Grundsatzlich ist der beplante Bereich inkl. 500m Puffer zu betrachten. Begriindet kann hier-
von abgewichen werden. Es kann nicht nachvollzogen werden, warum Bereiche bei der Betrachtung
ausgeschlossen wurden. Zudem sind die Wechselbeziehungen zwischen Waldflache und dem angren-
zenden Wohngebiet zu beschreiben und zu bewerten.

Weiterhin sind die Uhrzeiten der jeweiligen Kartiertermine zu erganzen, sowie eine kartographische
Darstellung der avifaunistischen Erfassungsergebnisse beizufiigen.

Die Erfassung der Flederméause ist zudem nicht ausreichend. Diese hat gemal3 Methodenstandard zu
erfolgen (8 Erfassungstermine, Methodenmix).

Die Planung ist mit dem Verlust von Griinland, eines Gewéssers, eines Stallgebaudes und Gehdlzen im
Geltungsbereich verbunden. In diesem Zusammenhang hat eine Horst- und Hohlenbaumkartierung
(auch in den angrenzenden Waldbestand hinein) zu erfolgen. Es sind Angaben zum Brusthéhendurch-
messer und Art der betroffenen Baume beizufiigen. AulSerdem ist darzulegen, ob Quartierpotenzial
(Héhlen, Spalten, Totholz, Abplatzungen der Rinde o. 4.) an den Bdumen vorhanden ist.

Der Einschatzung des Gutachters, dass das Stallgebdude als Zwischenquartier fiir Flederméuse als
nicht geeignet erscheint, kann nicht gefolgt werden.
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Des Weiteren ist begriindet darzustellen, ob das Griinland ein essentielles Nahrungshabitat fiir ge-
schiitzte Arten (Fledermdéuse und Brutvdgel) und die Heckenstruktur eine Funktion als essentielle Flug-
route fir Fledermause darstellen kénnen. Gegebenenfalls sind Aussagen zum Ausweichpotenzial im
Umfeld zu treffen sowie ein verbindliches fledermausfreundliches Beleuchtungsmanagement vorzuse-
hen.

Auskunft erteilt Frau XXX, Tel.. 02557 69-XXXX

Bodenschutz, Abfallwirtschaft

Nach der Karte der schutzwiirdigen Béden NRW (BK50) bzw. dem Bodenschutz-Fachbeitrag fiir die
rdumliche Planung des Geologischen Dienstes NRW, liegen im Plangebiet schutzwiirdige Béden vor,
die durch die beabsichtigte BaumalBnahme betroffen werden. Die kostenlose Einsicht in die digital ver-
figbare BK50 finden Sie auf https.//www.geoportal.nrw/

lch bitte, bei der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung die Inanspruchnahme schutzwiirdiger B6den
und den damit verbundenen Verlust von Bodenfunktionen angemessen zu beriicksichtigen und die
Auswirkungen der geplanten Bebauung sowie das Ergebnis der Abwagung im Umweltbericht nachvoll-
ziehbar darzulegen (s. Erlass des MULNV NRW vom 28.08.2019). Hierzu empfehle ich die Anwendung
der Bodenfunktions-, Eingriffs- und Kompensationsbewertung fiir den Kreis Steinfurt (Stand: 717/2009),
die beim Kreis Steinfurt (Umwelt- und Planungsamt) kostenlos erhéltlich ist.

Eine ausreichende Berticksichtigung der bodenspezifischen Kompensation kann beispielsweise durch
die Erhbhung der Qualitat der geplanten Ausgleichsmalinahmen (siehe auch Arbeitshilfe Bodenfunkiti-
ons-, Eingriffs- und Kompensationsbewertung fiir den Kreis Steinfurt) oder durch die Erhéhung des er-
mittelten natur- und landschaftsschutzrechtlichen Kompensationsbedarfs um den Faktor 0,2 (bei ho-
her Funktionserfiillung), oder 0,3 (bei sehr hoher Funktionserfiillung) erreicht werden. Fiir Riickfragen
steht der Kreis Steinfurt (Umweftamt / Untere Bodenschutzbehdrde) zur Verfiigung.

Auskunft erteilt Herr XXX, Tel.. 02557 69-XXXX

Freundliche GriiBe”

Abwagungsvorschlag:

Natur- und Artenschutz

Fir den Ausgleich des ermittelten Kompensationsdefizites ist eine Kompensationsplanung
durchgefiihrt worden. Im Umweltbericht werden die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatz-
malRnahmen zur Veroffentlichung benannt.

Die Bewertung der Heckenstruktur wird entsprechend der vorstehenden Stellungnahme ange-
passt.

Wie in der Begriindung dargestellt ist fiir den Eingriff in die vorhandene Heckenstruktur auf-
grund ihres Schutzstatus ein Befreiungsantrag gestellt worden. Diesem ist am 06.11.2024
zugestimmt worden. Die betreffende Heckenstruktur ist im Bebauungsplan zum Erhalt fest-
gesetzt. Die aus den bestehenden Zufahrten resultierenden Liicken werden durch Pflanzge-
bote geschlossen. Im Ergebnis entsteht somit eine nahezu durchgangige Heckenstruktur,
welche entsprechend ihrer heutigen Breite planungsrechtlich fixiert wird. Aufgrund des zu-
kiinftig angrenzenden Wohngebietes kann ein regelméaBiger Geholzschnitt (,auf den Stock
setzen”) unterstellt werden. Dies soll abschnittsweise realisiert werden. Um den Schutz der
Hecke vor baulichen Eingriffen zu gewabhrleisten, halten die Baugrenzen einen Abstand von
ca. 3 m (Bereich ,Elter StralRe”) und 5 m (Bereich ,Merschkensheideweg"”) zu den vorhande-
nen Heckenstrukturen ein. Die innere GebietserschlieRung erfolgt liber eine 6ffentliche Ver-
kehrsflache, welche die Form des Plangebietes aufgreift und im Nordosten in einer Wendean-
lage miindet. Gegentiber der bisherigen Planung wird die GroRe der Wendeanlage verkleinert.
Unter Berticksichtigung der Stellungnahme der Technischen Betriebe Rheine wird die Wende-



anlage Uber einen ,Ful’- und Radweg” mit dem ,Merschkensheideweg” verbunden, um insbe-
sondere fur die Rettungsdienste eine moglichst schnelle Befahrbarkeit der Stral3e herzustel-
len. Der ,Ful3- und Radweg” kann von der Miillabfuhr sowie als Rettungsweg genutzt werden.
Ein Ausbau des ,Merschkensheidewegs” ist aufgrund der temporaren Nutzung nicht erforder-
lich. Die auf die angrenzenden Waldflachen einwirkenden Lichtimmissionen sind als gering
einzustufen, da diese nur von Rettungsfahrzeugen ausgehen kénnen und daher nicht von ei-
ner RegelmaRigkeit ausgegangen werden kann.

Artenschutzrechtliche Belange

Die vorstehenden Ausfiihrungen sind zwischenzeitlich zwischen dem Gutachter sowie der
Unteren Naturschutzbehdrde abgestimmt worden. Die Unterlagen wurden dahingehend uber-
arbeitet. Die Ergebnisse werden zur Veroffentlichung in der Begriindung erganzt.

Bodenschutz, Abfallwirtschaft
Die innerhalb des Plangebietes gelegenen schutzwiirdigen Boden sind bereits in der Ein-
griffsbilanzierung beriicksichtigt worden.

2.4 Landesbetrieb Stralenbau NRW, Regionalniederlassung Miinsterland, Coesfeld
Stellungnahme vom 05.04.2024:

Inhalt:
JLage: L 593, Abschnitt 103, von Station 3,302 bis Station 3,465 - freie Strecke

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus stralBenrechtilicher Sicht bestehen keine grundsétzlichen Bedenken gegen die Aufstellung des Be-
bauungsplanes.

Die ErschlieBung erfolgt liber die Gemeindestrale "Querstralle’.

Da das Plangebiet an der freien Strecke der LandestralBe 593 liegt, bitte ich entlang der Landesstralle
ein Zu- und Abfahrtsverbot einzutragen und festzusetzen.

lch weise vorsorglich darauf hin, dass evtl. Anspriiche auf aktiven oder passiven Larmschutz gegen-
liber dem StralSenbaulasttrager der L 593 nicht geltend gemacht werden kdnnen, da die Aufstellung
des B-Planes in Kenntnis der Stral8e durchgefiihrt wird.

Mit freundlichen Griilen”

Abwagungsvorschlag:

Die Festsetzung eines Zu- und Abfahrtsverbotes entlang der ,Elter StralRe” ist vor dem Hinter-
grund der festgesetzten Larmschutzwand und der zu erhaltenden Heckenstruktur nicht erfor-
derlich. In den Planunterlagen wird jedoch eine klarstellende Festsetzung erganzt, dass das
entlang der ,Elter StralRe” festgesetzte Pflanz- und Erhaltungsgebot nicht fiir die Errichtung
von Zuwegungen oder Zufahrten durchbrochen werden darf.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegeniiber dem Stralenbaulasttrager der L 593 keine
Anspriiche auf aktiven oder passiven Larmschutz geltend gemacht werden konnen.



2.5 Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Regionalforstamt Miinsterland
Stellungnahme vom 15.03.2024:

Inhalt:
»~Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen oben genannte Planung bestehen aus Sicht des Regionalforstamtes Miinsterland keine Beden-
ken.

Freundliche GriiBe”

Abwé&gungsvorschlag:
Keine Abwagung erforderlich.

2.6 LWL — Archéaologie fiir Westfalen, AuRenstelle Miinster
Stellungnahme vom 04.04.2024

Inhalt:
»~Sehr geehrte Damen und Herren,

da im Bebauungsplan bereits Hinweise betr. archdologischer/paldontologischer Bodenfunde aufge-
nommen wurden, bestehen keine weiteren Bedenken gegen die Planung.

lch mache jedoch darauf aufmerksam, dass bei Erdarbeiten jeglicher Art bisher nicht bekannte Boden-
denkmaler neu entdeckt werden kénnen. Deshalb bitten wir Sie, folgende Auflage in den Baubauungs-
plan aufzunehmen:

e Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Kenntnisstand zum Vorhandensein von
Bodendenkmélern jederzeit andern kann, bitten wir Sie uns bei allen Bauvorhaben rechtzeitig
vor Baubeginn zu beteiligen und eine aktuelle Stellungnahme der LWL - Archdologie einzuho-
len, um mogliche Konflikte wéhrend des Bauverlaufes bestmdglich zu vermeiden. Die Stellung-
nahme sollte grundsétzlich nicht alter als zwei Jahre sein.

Vermerke:

lch méchte darauf hinweisen, dass am 07.06.2022 das neue Denkmalschutzgesetz NRW in Kraft
getreten ist und bitte Sie, den Hinweis zum Denkmalschutz wie folgt zu dndern:

8§ 715und 716 DSchG neu: §§ 16 und 17 DSchG

§ 28 DSchG neu § 26 (2) DSchG NRW

§29DSchG neu § 27 DSchG NRW

Ich bitte die alte Bezeichnung unserer Dienststelle (Westf. Museum fiir Archéologie / Amt fiir Boden-
denkmalpflege) in Ihren Hinweisen wie folgt zu dndern.
LWL-Archédologie fiir Westfalen, AuBenstelle Miinster, An den Speichern 7, 48157 Miinster

Mit freundlichen GriiBen”

Abwaégungsvorschlag:
Der Hinweis zum Auffinden von Bodendenkmalern wird in der Begriindung erganzt.

Die Hinweise auf der Planzeichnung zum Denkmalschutz werden entsprechend der vorste-
henden Stellungnahme gepriift und korrigiert.



2.7 Bauordnung / Kampfmittelrdumung, Stadt Rheine
Stellungnahme vom 10.04.2024

Inhalt:
,Bitte folgenden Hinweis im Bebauungsplan aufnehmen sowie den im Anhang befindlichen Lageplan
(als pdf-Datei bzw. als shape-Datej) in der Planzeichnung beriicksichtigen.

Da es sich bei dem Gebiet bzw. bei Teilen des Gebietes um Fldchen handelt, auf denen Blindgdnger
oder Munitionsreste aus dem zweiten Weltkrieg vorhanden sein kbnnten, hat der Kampfmittelrdum-
dienst der Bezirksregierung Arnsberg eine Luftbildauswertung durchgefiihrt. Der Blindgangerver-
dachtspunkt 18220 ist bereits untersucht worden. In seiner Stellungnahme erklart der Kampfmittel-
rdumdienst, dass eine systematische Absuche der belasteten Gebiete erforderlich ist.

Bitte setzen Sie sich diesbeziiglich mit der Stadtverwaltung Rheine, Tel.: 05971/939422 oder Kampf-
mittelerkundung@Rheine.de, in Verbindung.

Ferner ist im Bereich von Bombardierungen die Anlage 1 TVV anzuwenden. Das Dokument kann auf
den Seiten der Bezirksregierung Arnsberg heruntergeladen werden (https.//www.bra.nrw.de/recht-ord-
nung/gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigungsdienst-westfalen-lippe-kbd-wi).

Eine Genehmigung von Bauvorhaben im Wege der Freistellung i. S. d. § 63 BauO NRW kann in belaste-
ten Fldchen erst erfolgen, wenn eine positive Stellungnahme zu Kampfmitteln vorliegt.

Anlagen
Merschkensheideweg (s_1712754756_merschkensheideweg.pdf)

Merschkensheideweg

Aktenzeichen des KBD
Aktenzeichen der Kommune
Antragsflichen

Bomben

Verdachtspunkt (VP)
beantragter VP

bearbeiteter VP oder Zufallsfund
Verdachtsmomente
unbearbeitet

beantragt

bearbeitet

Gerdumte Flache
Flacheniiberpriifung, falls nach
Il. WK nicht iiberbaut
Flacheniiberpriifung und
Anwend. Anl. 1 TVV

~ Uberpriifung nicht erforderlich
|| Gemeindegrenzen

MaRstab 1:1.186 N 5791028 E 395518 © Geobasis.NRW

Luftbildauswertung E IG NRW

Abwagungsvorschlag:

Wie in der Begriindung dargestellt ist im Rahmen des Planverfahrens eine Kampfmittelerkun-
dung durchgefiihrt worden. Im Rahmen der Bohrlochdetektion wurden keine Hinweise auf
Bombenblindganger festgestellt. Da das Geldnde in Teilen jedoch als ,bombardierte Flache”
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gilt, muss zur endguiltigen Freigabe durch die Stadt Rheine eine Flachendetektion gemacht
werden. Die ,Hinweise fir die Vorbereitung einer Raumstelle bzw. einer Baustelle im Hinblick
auf MaRnahmen zur Kampfmittelerkundung und zur Kampfmittelbeseitigung” der Bezirksre-
gierung Arnsberg sind entsprechend zu beachten.

Eine Anderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich.

2.8 Abteilung Entwéasserung, Technische Betriebe Rheine
Stellungnahme vom 20.03.2024:

Inhalt:
»,Gegen das Vorhaben bestehen keine grundsatzlichen Bedenken aus entwadsserungstechnischer Sicht.

Die als Anlage beigefiigte entwésserungstechnische Betrachtung wurde Ende Januar dieses Jahres
bereits dem Investor bzw. dessen Fachplanerin iberreicht. Die wesentlichen Merkmale, welche zu be-
riicksichtigen sind, sind dort ausfiihrlich behandelt.

Daher werden die wichtigsten Punkte hier nur noch sichtpunktartig aufgefiihrt:

-Das Gebiet ist im Trennverfahren zu entwéssern.

-Das Schmutzwasser kann an den angrenzenden Schmutzwasserkanal angeschlossen werden.

-Das auf den StralBen und Grundstiicken anfallende Regenwasser ist vor Ort zu versickern.

-Bei Versickerung in StralSenseitenmulden ist die StralBenparzelle entsprechend breit zu planen.
-Aufgrund der relativ hohen Grundwasserstande kommt vermutlich nur eine Muldenversickerung in Be-
tracht.

-Wasserrechtliche Genehmigungen (Netzanzeigen, Einleitungsantrége) sind von den Wasseraufsichts-
behdrden rechtzeitig einzuholen bzw. abzustimmen.

-Die Belange des Hochwasserschutzes bei Emshochwasser und Starkregen sind zu beachten. So ist z.
B. in Teilbereichen eine Geldndeauffiillung erforderlich!

-Das Gefalle der inneren ErschlieBungsstralle muss Regenwasser bei Extremregen aus dem Gebiet
heraus schadlos Richtung Ems ableiten kénnen!

-Im Entwasserungsentwurf sind Flie3pfeile des oberflachigen Notabflusses einzutragen.

Unter den Textlichen Festsetzungen sollte ein Hinweis mit folgendem Wortlaut angefihrt werden:

"In diesem Baugebiet sind die Grundwasserstande teilweise sehr hoch. Es wird hiermit ausdriicklich
darauf hingewiesen, dass es generell nicht erlaubt ist, Grund- oder Drainagewasser in die offentliche
Kanalisation einzuleiten (siehe Entwédsserungssatzung § 7 Begrenzung des Benutzungsrechtes). Die
Kanéle werden regelméBig dberpriift. Sollte ein Zuwiderhandeln festgestellt werden, werden die Bau-
herren aufgefordert, den Anschluss zurlickzubauen. Bei der Planung und Bauausfihrung der Gebaude
sind die hydrogeologischen Gegebenheiten zu beriicksichtigen!”

Den Technischen Betrieben ist bis dato noch kein Entwédsserungsentwurf zur Abstimmung vorgelegt
worden. Vor erneuter Auslegung des Bebauungsplans sollte die Entwédsserung mit den Technischen
Betrieben und den Wasseraufsichtsbehdrden abgestimmt sein. ”

Abwé&gungsvorschlag:
Die beigefiigte entwasserungstechnische Betrachtung wird zur Kenntnis genommen.

Die stichpunktartig aufgefiihrten Punkte werden zur Kenntnis genommen.
Die Begriindung wird um den vorstehenden Hinweis zu den Grundwasserstanden erganzt.
Den Technischen Betrieben ist zwischenzeitlich ein Entwasserungsentwurf vorgelegt wor-

den. Die abgestimmte Fassung wird zur Veroffentlichung in die Begriindung zum Bebauungs-
plan eingearbeitet.
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2.9 Abteilung Entsorgung, Technische Betriebe Rheine
Stellungnahme vom 13.03.2024:

Inhalt:
Hallo Frau XXX,
hallo Herr XXX,

bei der Planung sind die allgemeineinen Vorgaben fir die Abfallsammilung DGUV Information 2714-033
(u.a. Ausgestaltung der Verkehrswege) soweit berticksichtigt.

und auch der Radius des Wendehammers ist prinzipiell ausreichend, sofern dieser frei von parkenden
Fahrzeugen bleibt. Auf Einbauten und Parkplatze etc. sollte in der Wendeanlage aber grundsétzlich
verzichtet werden.

Dennoch haben wir bedenken, dass wir aufgrund der verwinkelten StralBenfihrung mit unseren Mdill-
wagen dauerhaft durchkommen. Erfahrungsgemall werden Wendeanlagen und die ZufahrstralBe sehr
schnell von den Anliegern als zusatzliche Parkfldache genutzt. Sollte in der Wendeanlage oder der
Stralle geparkt werden kommt der Millwagen nicht mehr durch bzw. muss u. U. riickwarts aus der
Stralle herausfahren. Dies ist in uniibersichtlichen StralSen - wie hier - verboten.

Sollte die Stral3e fiir uns nicht befahrbar sein, miissten die Abfallbehalter von den Anliegern an der
QuerstralBe zur Leerung bereitgestellt werden.

Wiirde daher ein gemeinsames Gesprdach empfehlen, um eine praktische Lésung im Sinne kiinftigen
Anwohner und der Mdllabfuhr zu finden.

Bei Fragen gern jederzeit melden.

Danke und viele GriiBe”

Abwagungsvorschlag:

Gegentiber der bisherigen Planung wird die GroRe der Wendeanlage verkleinert. Unter Be-
riicksichtigung der vorstehenden Stellungnahme wird die Wendeanlage iiber einen ,Ful}- und
Radweg“ mit dem ,Merschkensheideweg” verbunden, um insbesondere fiir die Rettungs-
dienste eine moglichst schnelle Befahrbarkeit der Stralle herzustellen. Der ,Ful3- und Rad-
weg"“ kann von der Miillabfuhr sowie als Rettungsweg genutzt werden. Ein Ausbau des
»Merschkensheidewegs” ist aufgrund der temporaren Nutzung nicht erforderlich.

2.10 _Vodafone West GmbH
Stellungnahme vom 09.04.2024:

Inhalt:
»~Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns fir Ihr Schreiben vom 13.03.2024.
lhre Anfrage wurde zur Weiterbearbeitung an die zustandige Fachabteilung weitergeleitet, die sich ber
Bedarf mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbindung setzen wird.

Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom ausfihrenden Tiefbauunternehmen anzufordern.
Unsere kostenlosen Planauskiinfte sind erreichbar via Internet dber die Seite.
https.//www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.htm/

Dort kann man sich einmalig registrieren lassen und Planauskiinfte einholen.

Bitte beachten Sie:
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Es miissen aktuell immer zwei Planauskiinfte fiir Bestandsnetz der Vodafone Deutschland GmbH und
Vodafone GmbH / Vodafone West GmbH angefordert werden.

Herzlichen Dank!

Fiir Riickfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung. Bitte geben Sie dabei immer unsere obenste-
hende Vorgangsnummer an.

Bitte beachten Sie:

Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine
Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass die verschiedenen Vodafone-Gesellschaf-
ten trotz der Fusion hier noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen
Kommunikationswege. Wir bitten dies fiir die ndchsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen.

Mit freundlichen GriiSen”

Abwé&gungsvorschlag:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

12



	Datum
	Zusatzinformation
	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen6
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage

